
 

Auszug aus dem substanziellen Protokoll 
158. Ratssitzung vom 29. Oktober 2025
 
 
 
5313. 2025/215 

Weisung vom 04.06.2025: 
Sicherheitsdepartement, Genehmigung der Berichterstattung zum Leistungs- 
auftrag, zum Geschäftsbericht und zur Jahresrechnung des Forensischen  
Instituts Zürich (FOR) für das Jahr 2024 

 
 Antrag des Stadtrats 

 
Unter Ausschluss des Referendums: 
Die Berichterstattung zum Leistungsauftrag, der Geschäftsbericht und die Jahresrech-
nung des Forensischen Instituts Zürich (FOR) für das Jahr 2024 werden genehmigt 
(Beilagen). 
 
Referat zur Vorstellung der Weisung / Kommissionsreferat:  
 
Michael Schmid (FDP): Die Kommission beantragt die Genehmigung der Berichterstat-
tung einstimmig. Das Forensische Institut Zürich (FOR) handelt gemäss aktuellem Leis-
tungsauftrag 2022–2025, der vom Regierungs- und Stadtrat beschlossen wurde. Dem 
Jahresbericht kann man entnehmen, dass das FOR erstklassige kriminaltechnische 
Leistungen erbringt und am Puls der wissenschaftlichen Entwicklung bleibt. International 
ist es hervorragend vernetzt und leistet Beiträge zu Fortschritten auf diesem Gebiet. 
 
 
Schlussabstimmung 
 
Die GPK beantragt Zustimmung zum Antrag des Stadtrats. 
 

Zustimmung: Referat: Michael Schmid (FDP); Roland Hurschler (Grüne), Präsidium; Rahel Habegger 
(SP), Vizepräsidium; Sanija Ameti (Parteilos), Martin Busekros (Grüne), Dr. Bernhard im 
Oberdorf (SVP), Sofia Karakostas (SP), Maleica Landolt (GLP), Karin Weyermann (Die 
Mitte)  

Abwesend: Dominique Späth (SP), Jehuda Spielman (FDP) 
 
Der Rat stimmt dem Antrag der GPK mit 109 gegen 0 Stimmen (bei 0 Enthaltungen) zu. 
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Damit ist in Übereinstimmung mit dem Stadtrat beschlossen: 
 
Unter Ausschluss des Referendums: 
Die Berichterstattung zum Leistungsauftrag, der Geschäftsbericht und die Jahresrech-
nung des Forensischen Instituts Zürich (FOR) für das Jahr 2024 werden genehmigt 
(Beilagen). 
 
Mitteilung an den Stadtrat sowie amtliche Publikation am 5. November 2025 gemäss 
Art. 37 der Gemeindeordnung 

 
 
 
Im Namen des Gemeinderats 
 
 
Präsidium 
 
 
Sekretariat 


